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Mieterabfindungen sofort abziehbar 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Die Finanzverwaltung rechnet Instandhal-
tungs- und Modernisierungskosten, die in-
nerhalb von drei Jahren nach der Anschaf-
fung des Gebäudes/der Immobilie durch-
geführt werden, den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten für das Gebäude/
Wohnung hinzu. Voraussetzung ist, dass 
die Aufwendungen 15 % der Anschaf-
fungskosten übersteigen (§ 6 Abs. 1a Ein-
kommensteuergesetz/EStG). Konsequenz 
daraus ist, dass die Aufwendungen nicht 
sofort als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
absetzbar sind, sondern im Rahmen der 
Abschreibung über die Nutzungsdauer 
hinweg. 

Mieterabfindungen
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen 
müssen oftmals Abfindungen an Mieter ge-
zahlt werden, damit diese die Wohnung/
das Gebäude verlassen. Die Finanzver-
waltung rechnete solche Aufwendungen 

regelmäßig zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten hinzu. Dies wider-
spricht der neuesten Rechtsprechung.

  BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil 
vom 20.9.2022 (IX R 29/21, veröffentlicht 
am 12.1.2023) den Anwendungsbereich 
obiger Vorschrift auf bauliche Maßnahmen 
am Gebäude beschränkt. Mieterabfindun-
gen zählen nicht dazu. Diese können folg-
lich im Jahr der Zahlungen sofort als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.

Vervielfältiger 2023 

Bewertung von Nutzungen und 
Leistungen 
Bei lebzeitigen Vermögensüber-
tragungen gegen Vorbehalts- 
oder Zuwendungsnießbrauch 
kann der Kapitalwert des le-
benslangen Nutzungsrechts re-
gelmäßig vom steuerpflichtigen 
Erwerb abgezogen werden. Der 
Nießbrauch-Kapitalwert errech-
net sich aus dem maßgeblichen 
Jahreswert, der mit einem be-
stimmten Vervielfältiger multi-
pliziert wird. Dieser wird jährlich 
neu ermittelt (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
Bewertungsgesetz/BewG).

BMF-Schreiben 
Das Bundesfinanzministerium hat 
mit Schreiben vom 14.11.2022 
(IV C 7 - S 3104/19/10001 :00) 
die Vervielfältiger zur Berech-
nung des Kapitalwerts lebens-
länglicher Nutzungen und Leis-
tungen für 2023 veröffentlicht. 
Die Werte wurden auf Basis der 
Sterbetafel 2019/2021 des Sta-
tistischen Bundesamts berech-
net. 

Niedrigere Vervielfältiger
Die Vervielfältiger 2023 liegen 
allgemein leicht unterhalb der 
Werte der Vorjahre. Dies liegt un-
ter anderem an der durch Corona 
(COVID-19) höheren Sterblichkeit 
für die meisten Altersgruppen in 
den Erhebungsjahren. So liegt 
beispielsweise die durchschnitt-
liche Lebenserwartung eines 
50-jährigen Mannes nach der ak-
tuellen Tabelle bei 30,25 Jahren, 
der Vervielfältiger bei 14,983. In 
der für 2022 maßgeblichen Ta-
belle liegt die Lebenserwartung 
bei 30,34 Jahren, der Vervielfäl-
tiger beträgt 15,001. 

  Fazit
Für die Praxis bedeutet dies, 
dass die Nießbrauch-Kapitalwer-
te bei Vermögensübertragungen 
2023 niedriger ausfallen. Dies 
führt zu einem höheren steuer-
pflichtigen Erwerb und damit zu 
einer höheren Schenkungsteuer.

Solidaritätszuschlag nicht  
verfassungswidrig 
Solidaritätszuschlag
Der sogenannte „zweite“ Solidaritätszu-
schlag wird seit 1995 erhoben. Über die 
Rechtmäßigkeit einer weiteren Erhebung 
wird heftig diskutiert. Unter anderem ist der 
Präsident des Bundesrechnungshofs in sei-
nem Gutachten über den Abbau des Soli-
daritätszuschlags (Gz I 2-90 08 04 vom 
4.6.2019) zu dem Schluss gekommen, dass 
„der Grund für die Einführung des Solida-
ritätszuschlags als Ergänzungsabgabe mit 
dem Auslaufen des Solidarpaktes II zum 
Ende des Jahres 2019 weggefallen ist“. 

  BFH-Urteil
Ein Ehepaar klagte vor dem Bundesfinanz-
hof/BFH gegen Vorauszahlungen auf den 
Solidaritätszuschlag ab 2020. Der BFH 
wies die Klage ab (Urteil vom 17.1.2023, IX 
R 15/20). Nach der Entscheidung des BFH 
war der Solidaritätszuschlag „in den Jahren 
2020 und 2021 noch nicht verfassungswid-
rig“. Damit kann die Bundesregierung wei-
terhin mit € 11 Milliarden an Mehreinnah-
men im Jahr rechnen. Über 2022 und Fol-
gejahre hatte der BFH nicht zu entscheiden.

Begründung
Der BFH begründet seine Auffassung u. a., 

dass durch die Erhebung des Solidaritätszu-
schlags mit einem Zuschlagsatz von 5,5 %  
die Finanzordnung nicht in verfassungs-
widriger Weise beeinträchtigt sei. Zum 
einen würde der wiedervereinigungsbe-
dingte Finanzbedarf des Bundes auch in 
den Jahren 2020 und 2021 fortbestehen. 
Zum anderen „kommt es auf eine mögliche 
„Umwidmung“ des Solidaritätszuschlags 
für andere Zwecke nicht an“, so der BFH. 
Soll heißen, dass der Gesetzgeber mit den 
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 
machen kann, was er will.

Kapitalanleger, Gleichheitsgrundsatz
Kapitalanleger zahlen grundsätzlich 
einen Solidaritätszuschlag auf alle Kapi-
taleinkünfte, und zwar ohne Freigrenze 
und unabhängig von der Höhe der Kapi-
taleinkünfte. Der BFH sieht hierin keine 
Ungleichbehandlung. Auch die Tatsache, 
dass rund 90 % der Steuerpflichtigen seit 
2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr 
zahlen, sondern nur noch die Gutverdie-
ner, hält der BFH für rechtmäßig. Einen Ver-
stoß gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz des Art 3 Grundgesetz sieht der BFH 
darin nicht. 
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Vorabpauschale 2023 
Vorabpauschale
Die Vorabpauschale wird seit 2019 auf Erträge von Investment-
fonds erhoben. Die Abgabe wurde durch das Investmentsteu-
erreformgesetz (InvStRefG BGBl I 2016 S 1730) eingeführt. Die 
Vorabpauschale bzw. die auf die Vorabpauschale zu entrichten-
de Abgeltungsteuer ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine 
Vorauszahlung auf künftige Kapitalerträge. Der Abschlag wird 
bei einem späteren Verkauf der Anteile berücksichtigt. Betrof-
fen sind Investmentfonds, die aus steuerlicher Sicht keine oder 
keine ausreichend hohe Ausschüttung im Vorjahr vorgenom-
men haben. Mit eingeschlossen sind auch Exchange Traded 
Funds (ETFs). 

Zinssatz 
Die Höhe der Vorabpauschale orientiert sich an einer risikolo-
sen Marktverzinsung, das heißt, an dem Betrag, den ein Anle-
ger am Markt für eine risikofreie Geldanlage erhalten würde. 
Aufgrund der Negativzinspolitik der Notenbanken wurde in den 
vergangenen Jahren keine Vorabpauschale erhoben. Für 2023 
liegt der zur Berechnung der Vorabpauschale maßgebliche Ba-
siszinssatz gemäß BMF-Schreiben vom 4.1.2023 (IV C 1 - S 
1980-1/19/10038 :007) erstmals wieder im positiven Bereich 
und beträgt 2,55 %. Der Basisertrag ist durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalen-
derjahres mit 70 % des Basiszinses zu ermitteln. Der Basisertrag 
für die Vorabpauschale 2023 würde bei einem Rücknahmepreis 
von 100 bei 100 Fondsanteilen = 100 x 100 € x 2,55 % x 70 % = 
€ 178,50 betragen. Die zu zahlende Abgeltungsteuer zzgl. Soli-
daritätszuschlag per Jahresanfang beträgt € 178,50 x 26,375 % 
= € 47,08. Bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds unterliegt 
die Vorabpauschale der jeweils geltenden Teilfreistellung.

Steuererhebung
Voraussetzung für die Voraussteuer ist, dass der Wert des 
Investmentanteils bis zum Jahresende mindestens um die 

Vorabpauschale gestiegen ist. Bei einem Verlust des Fonds 
fällt keine Vorabpauschale an. Berücksichtigt werden ferner 
die tatsächlichen Ausschüttungen des Fonds. Die Abgeltung-
steuer auf die Vorabpauschale ziehen deutsche Depotbanken 
direkt vom Verrechnungskonto des Fondsanlegers ein. Der Ab-
zug erfolgt immer zum Jahresanfang für das jeweilige Vorjahr. 
Die Vorabpauschale für 2023 gilt beim Anleger als am ersten 
Werktag des folgenden Kalenderjahres – also am 2.1.2024 – 
zugeflossen. 

Depotübertragungen 2023 

Depotübertrag
Anlass für einen Wechsel der Depotbank mag es viele geben. 
In vielen Fällen locken Wechselprämien oder niedrigere Ge-
bühren zu einem Wechsel. Neben den sonstigen Formalitä-
ten hat ein Depotübertrag regelmäßig ertragsteuerliche Kon-
sequenzen, die im Einzelnen erfasst werden müssen. Beson-
ders darauf zu achten ist, dass Wechselprämien als sonstige 
Einkünfte erfasst werden müssen (§ 22 Nr. 3 Einkommensteu-
ergesetz/EStG). Zu einer Steuerpflicht führen solche Prämien 
angesichts des Freibetrags von € 256,00 allerdings selten.

Gläubigerwechsel
Wenig problematisch ist der Depotübertrag dann, wenn der 
Depotinhaber gleich bleibt. Die Anschaffungskosten für die 
übertragenen Wertpapiere muss die vormalige Bank der neuen 
Bank mitteilen. Dies gilt aber nur insoweit, als der Depotüber-
trag unter Inlandsbanken stattfindet. Problematischer ist ein De-
potübertrag mit Gläubigerwechsel. Dieser führt regelmäßig zu 
einem fiktiven Veräußerungsvorgang mit der Konsequenz, dass 

die bisherigen Kursgewinne mit Abgeltungsteuer belastet wer-
den. Keine Steuern entstehen lediglich dann, wenn gegenüber 
der Depotbank erklärt wird, dass es sich bei dem Depotüber-
trag um eine Schenkung handelt. In diesen Fällen meldet die 
Depotbank den Depotwechsel an die Finanzbehörden (§ 43 
Abs. 1 Satz 6 EStG). Diese prüfen regelmäßig, ob eine Schen-
kungsteuerpflicht gegeben ist. 

Ersatzbemessungsgrundlage
Führt ein Depotwechsel zu einem Verlust der Anschaffungs-
kosten der einzelnen übertragenen Wertpapiere, wendet die 
neue Depotbank bei Veräußerung der übertragenen Papiere 
die sogenannte Ersatzbemessungsgrundlage an. Nach dieser 
gelten 30 % des Verkaufserlöses als fiktiver Ertrag, welcher der 
Abgeltungsteuer unterliegt. Ein 30%iger Kursgewinn ist selten. 
Überhöhte Steuerabzüge der neuen Bank können nur in der 
Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden, indem der 
Anleger die Anschaffungsdaten dem Finanzamt nachweist und 
den tatsächlichen Veräußerungsgewinn selbst ermittelt. 
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Mieterabfindungen sofort abziehbar 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Die Finanzverwaltung rechnet Instandhal-
tungs- und Modernisierungskosten, die in-
nerhalb von drei Jahren nach der Anschaf-
fung des Gebäudes/der Immobilie durch-
geführt werden, den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten für das Gebäude/
Wohnung hinzu. Voraussetzung ist, dass 
die Aufwendungen 15 % der Anschaf-
fungskosten übersteigen (§ 6 Abs. 1a Ein-
kommensteuergesetz/EStG). Konsequenz 
daraus ist, dass die Aufwendungen nicht 
sofort als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
absetzbar sind, sondern im Rahmen der 
Abschreibung über die Nutzungsdauer 
hinweg. 

Mieterabfindungen
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen 
müssen oftmals Abfindungen an Mieter ge-
zahlt werden, damit diese die Wohnung/
das Gebäude verlassen. Die Finanzver-
waltung rechnete solche Aufwendungen 

regelmäßig zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten hinzu. Dies wider-
spricht der neuesten Rechtsprechung.

  BFH-Urteil 
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil 
vom 20.9.2022 (IX R 29/21, veröffentlicht 
am 12.1.2023) den Anwendungsbereich 
obiger Vorschrift auf bauliche Maßnahmen 
am Gebäude beschränkt. Mieterabfindun-
gen zählen nicht dazu. Diese können folg-
lich im Jahr der Zahlungen sofort als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.

Vervielfältiger 2023 

Bewertung von Nutzungen und 
Leistungen 
Bei lebzeitigen Vermögensüber-
tragungen gegen Vorbehalts- 
oder Zuwendungsnießbrauch 
kann der Kapitalwert des le-
benslangen Nutzungsrechts re-
gelmäßig vom steuerpflichtigen 
Erwerb abgezogen werden. Der 
Nießbrauch-Kapitalwert errech-
net sich aus dem maßgeblichen 
Jahreswert, der mit einem be-
stimmten Vervielfältiger multi-
pliziert wird. Dieser wird jährlich 
neu ermittelt (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
Bewertungsgesetz/BewG).

BMF-Schreiben 
Das Bundesfinanzministerium hat 
mit Schreiben vom 14.11.2022 
(IV C 7 - S 3104/19/10001 :00) 
die Vervielfältiger zur Berech-
nung des Kapitalwerts lebens-
länglicher Nutzungen und Leis-
tungen für 2023 veröffentlicht. 
Die Werte wurden auf Basis der 
Sterbetafel 2019/2021 des Sta-
tistischen Bundesamts berech-
net. 

Niedrigere Vervielfältiger
Die Vervielfältiger 2023 liegen 
allgemein leicht unterhalb der 
Werte der Vorjahre. Dies liegt un-
ter anderem an der durch Corona 
(COVID-19) höheren Sterblichkeit 
für die meisten Altersgruppen in 
den Erhebungsjahren. So liegt 
beispielsweise die durchschnitt-
liche Lebenserwartung eines 
50-jährigen Mannes nach der ak-
tuellen Tabelle bei 30,25 Jahren, 
der Vervielfältiger bei 14,983. In 
der für 2022 maßgeblichen Ta-
belle liegt die Lebenserwartung 
bei 30,34 Jahren, der Vervielfäl-
tiger beträgt 15,001. 

  Fazit
Für die Praxis bedeutet dies, 
dass die Nießbrauch-Kapitalwer-
te bei Vermögensübertragungen 
2023 niedriger ausfallen. Dies 
führt zu einem höheren steuer-
pflichtigen Erwerb und damit zu 
einer höheren Schenkungsteuer.

Solidaritätszuschlag nicht  
verfassungswidrig 
Solidaritätszuschlag
Der sogenannte „zweite“ Solidaritätszu-
schlag wird seit 1995 erhoben. Über die 
Rechtmäßigkeit einer weiteren Erhebung 
wird heftig diskutiert. Unter anderem ist der 
Präsident des Bundesrechnungshofs in sei-
nem Gutachten über den Abbau des Soli-
daritätszuschlags (Gz I 2-90 08 04 vom 
4.6.2019) zu dem Schluss gekommen, dass 
„der Grund für die Einführung des Solida-
ritätszuschlags als Ergänzungsabgabe mit 
dem Auslaufen des Solidarpaktes II zum 
Ende des Jahres 2019 weggefallen ist“. 

  BFH-Urteil
Ein Ehepaar klagte vor dem Bundesfinanz-
hof/BFH gegen Vorauszahlungen auf den 
Solidaritätszuschlag ab 2020. Der BFH 
wies die Klage ab (Urteil vom 17.1.2023, IX 
R 15/20). Nach der Entscheidung des BFH 
war der Solidaritätszuschlag „in den Jahren 
2020 und 2021 noch nicht verfassungswid-
rig“. Damit kann die Bundesregierung wei-
terhin mit € 11 Milliarden an Mehreinnah-
men im Jahr rechnen. Über 2022 und Fol-
gejahre hatte der BFH nicht zu entscheiden.

Begründung
Der BFH begründet seine Auffassung u. a., 

dass durch die Erhebung des Solidaritätszu-
schlags mit einem Zuschlagsatz von 5,5 %  
die Finanzordnung nicht in verfassungs-
widriger Weise beeinträchtigt sei. Zum 
einen würde der wiedervereinigungsbe-
dingte Finanzbedarf des Bundes auch in 
den Jahren 2020 und 2021 fortbestehen. 
Zum anderen „kommt es auf eine mögliche 
„Umwidmung“ des Solidaritätszuschlags 
für andere Zwecke nicht an“, so der BFH. 
Soll heißen, dass der Gesetzgeber mit den 
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag 
machen kann, was er will.

Kapitalanleger, Gleichheitsgrundsatz
Kapitalanleger zahlen grundsätzlich 
einen Solidaritätszuschlag auf alle Kapi-
taleinkünfte, und zwar ohne Freigrenze 
und unabhängig von der Höhe der Kapi-
taleinkünfte. Der BFH sieht hierin keine 
Ungleichbehandlung. Auch die Tatsache, 
dass rund 90 % der Steuerpflichtigen seit 
2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr 
zahlen, sondern nur noch die Gutverdie-
ner, hält der BFH für rechtmäßig. Einen Ver-
stoß gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz des Art 3 Grundgesetz sieht der BFH 
darin nicht. 
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Vorabpauschale 2023 
Vorabpauschale
Die Vorabpauschale wird seit 2019 auf Erträge von Investment-
fonds erhoben. Die Abgabe wurde durch das Investmentsteu-
erreformgesetz (InvStRefG BGBl I 2016 S 1730) eingeführt. Die 
Vorabpauschale bzw. die auf die Vorabpauschale zu entrichten-
de Abgeltungsteuer ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine 
Vorauszahlung auf künftige Kapitalerträge. Der Abschlag wird 
bei einem späteren Verkauf der Anteile berücksichtigt. Betrof-
fen sind Investmentfonds, die aus steuerlicher Sicht keine oder 
keine ausreichend hohe Ausschüttung im Vorjahr vorgenom-
men haben. Mit eingeschlossen sind auch Exchange Traded 
Funds (ETFs). 

Zinssatz 
Die Höhe der Vorabpauschale orientiert sich an einer risikolo-
sen Marktverzinsung, das heißt, an dem Betrag, den ein Anle-
ger am Markt für eine risikofreie Geldanlage erhalten würde. 
Aufgrund der Negativzinspolitik der Notenbanken wurde in den 
vergangenen Jahren keine Vorabpauschale erhoben. Für 2023 
liegt der zur Berechnung der Vorabpauschale maßgebliche Ba-
siszinssatz gemäß BMF-Schreiben vom 4.1.2023 (IV C 1 - S 
1980-1/19/10038 :007) erstmals wieder im positiven Bereich 
und beträgt 2,55 %. Der Basisertrag ist durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalen-
derjahres mit 70 % des Basiszinses zu ermitteln. Der Basisertrag 
für die Vorabpauschale 2023 würde bei einem Rücknahmepreis 
von 100 bei 100 Fondsanteilen = 100 x 100 € x 2,55 % x 70 % = 
€ 178,50 betragen. Die zu zahlende Abgeltungsteuer zzgl. Soli-
daritätszuschlag per Jahresanfang beträgt € 178,50 x 26,375 % 
= € 47,08. Bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds unterliegt 
die Vorabpauschale der jeweils geltenden Teilfreistellung.

Steuererhebung
Voraussetzung für die Voraussteuer ist, dass der Wert des 
Investmentanteils bis zum Jahresende mindestens um die 

Vorabpauschale gestiegen ist. Bei einem Verlust des Fonds 
fällt keine Vorabpauschale an. Berücksichtigt werden ferner 
die tatsächlichen Ausschüttungen des Fonds. Die Abgeltung-
steuer auf die Vorabpauschale ziehen deutsche Depotbanken 
direkt vom Verrechnungskonto des Fondsanlegers ein. Der Ab-
zug erfolgt immer zum Jahresanfang für das jeweilige Vorjahr. 
Die Vorabpauschale für 2023 gilt beim Anleger als am ersten 
Werktag des folgenden Kalenderjahres – also am 2.1.2024 – 
zugeflossen. 

Depotübertragungen 2023 

Depotübertrag
Anlass für einen Wechsel der Depotbank mag es viele geben. 
In vielen Fällen locken Wechselprämien oder niedrigere Ge-
bühren zu einem Wechsel. Neben den sonstigen Formalitä-
ten hat ein Depotübertrag regelmäßig ertragsteuerliche Kon-
sequenzen, die im Einzelnen erfasst werden müssen. Beson-
ders darauf zu achten ist, dass Wechselprämien als sonstige 
Einkünfte erfasst werden müssen (§ 22 Nr. 3 Einkommensteu-
ergesetz/EStG). Zu einer Steuerpflicht führen solche Prämien 
angesichts des Freibetrags von € 256,00 allerdings selten.

Gläubigerwechsel
Wenig problematisch ist der Depotübertrag dann, wenn der 
Depotinhaber gleich bleibt. Die Anschaffungskosten für die 
übertragenen Wertpapiere muss die vormalige Bank der neuen 
Bank mitteilen. Dies gilt aber nur insoweit, als der Depotüber-
trag unter Inlandsbanken stattfindet. Problematischer ist ein De-
potübertrag mit Gläubigerwechsel. Dieser führt regelmäßig zu 
einem fiktiven Veräußerungsvorgang mit der Konsequenz, dass 

die bisherigen Kursgewinne mit Abgeltungsteuer belastet wer-
den. Keine Steuern entstehen lediglich dann, wenn gegenüber 
der Depotbank erklärt wird, dass es sich bei dem Depotüber-
trag um eine Schenkung handelt. In diesen Fällen meldet die 
Depotbank den Depotwechsel an die Finanzbehörden (§ 43 
Abs. 1 Satz 6 EStG). Diese prüfen regelmäßig, ob eine Schen-
kungsteuerpflicht gegeben ist. 

Ersatzbemessungsgrundlage
Führt ein Depotwechsel zu einem Verlust der Anschaffungs-
kosten der einzelnen übertragenen Wertpapiere, wendet die 
neue Depotbank bei Veräußerung der übertragenen Papiere 
die sogenannte Ersatzbemessungsgrundlage an. Nach dieser 
gelten 30 % des Verkaufserlöses als fiktiver Ertrag, welcher der 
Abgeltungsteuer unterliegt. Ein 30%iger Kursgewinn ist selten. 
Überhöhte Steuerabzüge der neuen Bank können nur in der 
Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden, indem der 
Anleger die Anschaffungsdaten dem Finanzamt nachweist und 
den tatsächlichen Veräußerungsgewinn selbst ermittelt. 
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Zahlungstermine

März 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. 
Januar mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Ab-
schlag)
Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer 
für Februar
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Körperschaftsteuer sowie der  
jeweilige Solidaritätszuschlag 

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für 
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchen-
lohnsteuer, Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

27. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

29. Sozialversicherungsbeiträge März 
(Fälligkeit)

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.

Neue Konsultationsvereinbarung 
Schweiz 
Schweizer Verrechnungssteuer
Dividendenerträge, die Schweizer Unternehmen an deutsche Anteilseigner zahlen, dür-
fen in der Schweiz mit maximal 15 % Verrechnungssteuer belastet werden (Art. 10 Abs. 
2 Buchst c Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Schweiz). Darüber hinausgehende in 
der Schweiz einbehaltene Verrechnungssteuern erhalten deutsche Anleger auf Antrag 
rückerstattet (Art. 28 DBA Schweiz). Eine volle Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
erfolgt für Zinseinnahmen. 

Elektronisches Antragsverfahren
Seit 2020 können Rückerstattungsanträge im Regelfall nur noch elektronisch eingereicht 
werden. Zur einheitlichen Anwendung und Auslegung des Rückerstattungsverfahrens 
hat das Bundesministerium der Finanzen mit den Schweizer Behörden eine neue Kon-
sultationsvereinbarung getroffen (vgl. BMF-Schreiben vom 29.12.2022, IV B 2 - S 1301-
CHE/21/10032 :001). Sie enthält den zwingenden Hinweis, dass Anträge mit den erfor-
derlichen Belegen elektronisch übermittelt werden müssen. Diese Vereinbarung tritt am 
1.12.2023 in Kraft. Bisherige Übergangregelungen enden spätestens zu diesem Datum. 
So können mit Inkrafttreten dieser Konsultationsvereinbarung die Papiervordrucke R-D 
1, R-D 2, R-D 3, R-D 4 und R-D 5 nicht mehr verwendet werden. 

Wirtschaftsstandort Deutschland  
Standortranking
Das Leibnitz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung/ZEW erstellt alljährlich im 
Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ein Standortranking unter den führenden 
westlichen Industriestaaten. In dem Anfang 2023 veröffentlichten Bericht nahmen die 
Forscher 21 Industrieländer unter die Lupe. Dem Bericht liegt eine Analyse folgender 
sechs Politikfelder zugrunde: Steuern, Arbeit, Regulierung, Finanzierung, Infrastruktur 
und Investitionen sowie Energie.  

Deutschland auf Platz 18
Schlechter als Deutschland hat sich in den letzten sechs Jahren kein anderer Staat ent-
wickelt, heißt es in dem Bericht. Deutschland ist auf Platz 18 abgesackt. Wenig überra-
schen dürfte, dass Deutschland in punkto Steuern, Regulierung und Infrastruktur beson-
ders viel Boden verloren hat. Auch das Verhältnis von Arbeitskosten und Produktivität 
ist schlechter als in anderen Staaten. Schlechter stehen nur noch Ungarn, Spanien und 
Italien da. Die ersten drei Plätze belegen USA, Kanada und Schweden.

Hinweisgeber-
schutzgesetz 
gescheitert 
Bundesrat
Eigentlich hätten mit dem Hinweisge-
berschutzgesetz („Gesetz für einen bes-
seren Schutz hinweisgebender Perso-
nen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 
zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden") größe-
re Unternehmen und Organisationen ab 
mindestens 50 Mitarbeitern eine interne 
Hinweisgeberstelle einrichten müssen, 
welche die Vertraulichkeit von Hinwei-
sen u. a. auf Diskriminierung, Mobbing, 
Diebstahl, Betrug, Korruption usw. ge-
währleistet. Hintergrund der Gesetzes-
initiative war die Umsetzung einer EU-
Richtlinie in nationales Recht. Dies ist 
nun im Bundersat gescheitert.
 
Wie es weiter geht
Geplant ist alternativ die Schaffung von 
gesonderten internen Anlaufstellen zur 
Entgegennahme anonymer Hinweise. 
Zusätzlich will der Bund eine externe 
Meldestelle beim Bundesamt für Justiz 
einrichten.
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